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Glossar 

A Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem 

Standarddatenbogen, Buchstabe A steht für hervorragender Wert bzw. 

Population (beinahe) isoliert 

Anhang II  EU-weit g¿ltige Liste der ĂArten von gemeinschaftlichem Interesse, f¿r 

deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 

m¿ssen.ñ Bestandteil der FFH-RL 

Anhang IV EU-weit g¿ltige Liste Ăstreng zu sch¿tzender Arten von 

gemeinschaftlichem Interesseñ. Bestandteil der FFH-RL 

B Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem 

Standarddatenbogen, Buchstabe B steht für guter Wert bzw. 

Population nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebietes 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz in der derzeit gültigen Fassung vom 

13. Oktober 2016. 

C Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem 

Standarddatenbogen, Buchstabe C steht für 

durchschnittlicher/beschränkter Wert bzw. Population nicht isoliert, 

innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes  

CEF-Maßnahme MaÇnahme zum Erhalt der Ăcontinous ecological functionality. 

Sonderform der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme zur Erhaltung 

der ökologischen Funktion einer von einem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhang 

ENL Programm zur Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft (Richtlinie des Thüringer Ministeriums für 

Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 11.11.2015) 

FFH-Gebiet Besonderes Schutzgebiet im Sinne der FFH-Richtlinie 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat Richtlinie der EU (Richtlinie 92/43/EWG; 

EU-Amtsblatt L 206/7 vom 22.07.1992) zur Erhaltung der wildlebenden 

Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume 

GGB Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung, deutsche Übersetzung des 

Begriffes SCI (Site of Community importance). Die EU-Mitgliedstaaten 

sind verpflichtet, bis 2013 die SCI als besondere Schutzgebiete (SAC 

= Special Area of Conservation) auszuweisen. 

LRT Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-RL 

NALAP Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in Thüringen (Richtlinie des Thüringer Ministeriums 

für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 01.09.2017) 
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Natura 2000 Europäisches Schutzgebietsnetz zur Erhaltung von Lebensräumen 

und Arten von Europäischer Bedeutung. Umgesetzt wird dieses Netz 

maßgeblich über FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie der EU 

pSCI proposed Sites of Community Importance, von den Ländern 

erarbeitete FFH-Gebietsvorschläge für das Netz Natura 2000 

SCI vgl. GGB 

SDB Standarddatenbogen. (Form- und Datenblatt zur Übermittlung von 

kennzeichnenden Daten eines FFH-Gebietes an die EU) 

SPA Special Protected Area (= ĂBesonderes Schutzgebietñ im Sinne der 

Vogelschutzrichtlinie) 

ThürNatG Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft 

ThürNEzVO Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung ï ThürNEzVO,  

TLUG Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 

TK25 Topographische Karte im Maßstab 1. 25 000 

VILM Kriterien Benannt nach dem Ort ihrer Aufstellung (der Ostseeinsel Vilm) 

definieren die VILM-Kriterien die bundesweit einheitliche 

Vorgehensweise beim bundesweiten Mausohrmonitoring 

VS-RL Europäische Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG vom 

02.04.1979) über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
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1 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen der Natura 2000-Ma-

nagementplanung 

1.1 Rechtlicher Rahmen 

Hauptziel der FFH-Richtlinie ist der Schutz der biologischen Vielfalt. Für die aus europäischer 

Sicht bedrohten Lebensräume nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

(FFH-RL) sowie den Vogelarten der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sind durch die 

EU-Mitgliedstaaten besondere Schutzgebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) auszuweisen. 

Die FFH-Gebiete bilden mit den Vogelschutzgebieten (SPA) das kohärente ökologische Netz 

ĂNatura 2000ñ. 

 

Das FFH-Gebiet ĂStollen im Kaolinsteinbruch in Altendorfñ (DE 5135-305) wurde im Juni 2004 

durch das Thüringer Umweltministerium als FFH-Gebiet vorgeschlagen und über das 

Bundesumweltministerium an die EU-Kommission gemeldet. Mit der Aufnahme in die Liste 

von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen 

Region erfolgte im November 2007 die Bestätigung durch die EU-Kommission (Amtsblatt der 

Europäischen Union - EG Nr. L 12/383 vom 13. November 2007).  

 

Nach Art. 6 Abs. 1 FFH-RL müssen für die Arten und Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten 

durch die Mitgliedsstaaten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes festgelegt werden. Dies geschieht in 

der Regel in Form von Managementplänen. Gemäß des Natura 2000-Erlasses des Thüringer 

Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN 2015) erfolgt die 

FFH-Managementplanung in Thüringen nach einem modularen Prinzip in zwei Fachbeiträgen: 

Die Offenlandanteile und die im Wald liegenden Flächen mit Offenland-Lebensraumtypen 

(z. B. Gewässer, Felsbildungen) bzw. Habitate von Anhang II-Arten des Offenlandes werden 

im Fachbeitrag (FB) Offenland bearbeitet. Für die Erstellung des FB Offenland liegt die 

Federführung bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG). Die 

Waldflächen der FFH-Gebiete werden im FB Wald geplant. Die Federführung hierfür liegt beim 

Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) von ThüringenForst in Gotha. 

Der Managementplan ist behördenverbindlich. Für die Flächeneigentümer und 

Nutzungsberechtigten hat er keine rechtsverbindliche Wirkung, sondern empfehlenden bzw. 

informativen Charakter (TMLFUN 2015). 

 



Managementplan        FFH-Objekt 5135-305                 Stollen im Kaolinsteinbruch in Altendorf 

 

8 

Die europarechtliche Grundlage für die Managementplanung sind Art. 6 Abs. 1 der 

FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 13/17/EU des Rates vom 3. Mai 2013) sowie Art. 3 Abs. 2 und Art. 4 der 

EG-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 in der 

kodifizierten Fassung der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten). 

Auf Bundesebene erfolgt die Umsetzung des europarechtlichen Rahmens durch das 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG ï Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 

29. Juli 2009, zuletzt geändert am 13. Oktober 2016) (BGBl. I S. 2258). In den §§ 31 ï 38 des 

BNatSchG ist der Aufbau des Europªischen ºkologischen Netzes ĂNatura 2000ñ geregelt, 

wobei die Umsetzung der Verpflichtungen (Auswahl der Gebiete, Formulierung von 

Erhaltungszielen, Aufstellung von Managementplänen) den Ländern übertragen wird. 

Die rechtliche Umsetzung in Thüringen erfolgt durch das Thüringer Gesetz für Natur und 

Landschaft (ThürNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 

421), zuletzt geändert durch § 26a vom 15. Juli 2015 (GVBl. S. 113) sowie die Verordnung zur 

Festsetzung von natürlichen Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

sowie von Europäischen Vogelarten nach § 26 Abs. 3a und § 26a Abs. 2 des Thüringer 

Gesetzes für Natur und Landschaft (Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung ï  

ThürNEzVO-) vom 29. Mai 2008. 

Für die Verwaltung bindend sind zusätzlich die Hinweise zur Umsetzung des Europäischen 

Schutzgebietsnetzes ĂNatura 2000ñ in Th¿ringen in der Fassung vom 04.12.2014 

[Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 

Naturschutz (Az.: 56-41462)] (ThürStAnz. 1/2015, S. 47ff). 

1.2 Grundsätze der Managementplanung 

Der FB Offenland als Teil des Managementplans für das FFH-Gebiet ĂStollen im 

Kaolinsteinbruch in Altendorfñ bezieht sich ausschließlich auf dessen Offenlandflächen im 

Sinne von Nicht-Wald-Flächen. Er dient der Erfassung von Lebensraumtypen des Anhangs I 

und von Arten des Anhangs II der FFH-RL, der Bewertung ihrer Erhaltungszustände und der 

Ableitung notwendiger Maßnahmen. Planungsrelevant sind sowohl die LRT- und 

LRT-Entwicklungsflächen als auch die Habitat- und Habitatentwicklungsflächen von 

Anhang-II-Arten sowie ggf. weitere Maßnahmenflächen (z. B. Verbund- und Pufferflächen). 

Für Arten des Anhangs IV der FFH-RL und andere besonders wertgebende Arten erfolgt keine 

spezielle Maßnahmenplanung, ihre Vorkommen sollen jedoch durch die Planungen für LRT 

und Anhang-II-Arten gefördert werden. 
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Generell sind die Umsetzungsmöglichkeiten von Maßnahmen zu prüfen und die dafür in Frage 

kommenden Akteure sollen benannt werden. Nach Erarbeitung der Maßnahmenvorschläge 

hat das bearbeitende Büro diese mit den Nutzungsinteressen im Gebiet abzugleichen. Die 

dazu notwendigen Abstimmungsgespräche mit den Landnutzern und sonstigen Betroffenen 

werden durch das Büro vorbereitet und eigenverantwortlich (im Einzelfall unter Beteiligung der 

TLUG und ggf. des Landwirtschaftsamtes) durchgeführt. Die Abstimmungsergebnisse zu den 

geplanten Maßnahmen sind hinsichtlich der Nutzungsberechtigten und deren Aussagen 

ausreichend detailliert darzustellen. 

Auftretende Konflikte zwischen Naturschutzzielen und Nutzungsinteressen müssen im 

Rahmen der Planerstellung herausgearbeitet, Lösungsvorschläge entwickelt und ggf. als 

verbliebenes Konfliktpotenzial dargestellt werden. Der FB Offenland enthält im Ergebnis ein 

mit den Nutzerinteressen und Behörden abgestimmtes, nachvollziehbar abgewogenes, 

anwendbares Maßnahmenkonzept, das von den jeweils zuständigen Institutionen, Behörden 

und Akteuren i. d. R. ohne großen zusätzlichen planerischen Aufwand kurz-, mittel- oder 

langfristig (unter Anwendung unterschiedlicher Förderprogramme bzw. Finanzierungen) 

realisiert werden kann. Der Planungshorizont beträgt ca. 10 Jahre. 

1.3 Organisation 

Mit der Erarbeitung des Fachbeitrages Offenland für das FFH-Gebiet Nr. 5231-303 (F18) 

wurde die Stiftung FLEDERMAUS von der TLUG im April 2016 beauftragt. Der 

Bearbeitungszeitraum lag zwischen April 2016 und September 2018. Auf eine öffentliche 

Bekanntmachung der Planung bei Beginn wurde nach Rücksprache verzichtet. Im Zuge der 

Erfassungen erfolgte die Einbindung der jeweils betroffenen Behörden, Institutionen, 

Eigentümer, Nutzer und Quartierbetreuer. Es erfolgten keine konstituierenden Sitzungen einer 

projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG), die Einbindung der jeweiligen Akteure fand in 

Einzelgesprächen bzw. Einzelabfragen statt. Im Anschluss an die Erstellung der 

Managementpläne findet im Oktober 2018 eine öffentliche Vorstellung aller aktualisierten 

Managementpläne mit der Gelegenheit zur Stellungnahme statt. 

1.4. Allgemeines 

Der vorliegende Managementplan stellt kein abgeschlossenes Dokument dar. Um gemäß Art 

1 Abs. a) FFH-RL einen günstigen Erhaltungszustand des Gebietes bzw. der Arten zu 

gewährleisten, bedarf es einer fortlaufenden Überprüfung der Grundlagen (z.B. Monitoring, 

Erfolgskontrolle, Gebietsbetreuung). Der Managementplan ist also regelmäßig fortzuschreiben 

und den aktuellen fachlichen Erfordernissen anzupassen. Sollten Entwicklungen oder 

Veränderungen festgestellt werden, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
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Erhaltungsziele führen (können), so müssen die Planinhalte schnellstmöglich geprüft bzw. 

entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

1.4.1 Standarddatenbogen und Erhaltungsziele 

Der Standarddatenbogen (im Folgenden als ĂSDBñ bezeichnet) stellt die offizielle 

Gebietsbeschreibung des FFH-Gebietes für die EU-Kommission dar. Er enthält u.a. folgende 

wesentlichen Angaben zum Gebiet: 

Datum Erstellung: Mai 2004 

Datum der Aktualisierung: Mai 2017 

Arten, die in Anhang II aufgeführt sind und ihre Beurteilung 

Name Population 

Gebietsbeurteilung 

Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

Mopsfledermaus i = 2 C B C C 

Kleine Hufeisennase i < 316 B B B A 

Großes Mausohr i < 25 C B C C 

Andere bedeutende Arten der Fauna (Anhang IV, nur Fledermäuse) 

Name Population Begründung 

Wasserfledermaus i = 4 A 

Kleine Bartfledermaus i = 1 A 

Fransenfledermaus i = 3 A 

Braunes Langohr i = 17 A 

(Begründung: A: nationale rote Liste, B: endemische Art, C: internat. Abkommen, 
D: sonstige Gründe) 

Gebietsmerkmale  

¶ Winterquartier in großflächigem Stollensystem, bevorzugt in saaleseitigen 
Abbaubereichen; LRT 8310: ĂHºhleñ, weitere Winterquartiere, strukturreiche 
Jagdhabitate und große Wochenstuben in der Nähe, z.T. pSCI 5134-303, 5235-303, 
5135-304, 5134-301. 

Bedeutung 



Managementplan        FFH-Objekt 5135-305                 Stollen im Kaolinsteinbruch in Altendorf 

 

11 

¶ größtes Wintervorkommen der Kleinen Hufeisennase in Thüringen (316 Tiere (Stand 
2003)) von europaweiter Bedeutung; funktionaler Zusammenhang mit umliegenden 
pSCI; Kernbereich des Thüringer Vorkommens; Außerdem bedeutendes 
Winterquartier für Große Mausohr und 5 weitere Fledermausarten.  

¶ Im Februar 2017 wurden bereits 1160 Kleine Hufeisennasen im Winter gezählt. 

Bedrohungen, Belastungen  

¶ G01.04.0, innerhalb 

Erhaltungsziel/Aussagen zum Gebietsmanagement 

¶ Sicherung dauerhaft günstiger Bedingungen für die vorkommenden Fledermausarten 
durch Erhaltung wesentlicher Quartiereigenschaften und Teilhabitate der Umgebung 

Auswertet wurde der Standarddatenbogen mit dem Datenstand vom Mai 2017.   

Hinweis zur Abarbeitung der Erhaltungsziele in diesem Managementplan: 

Der LRT 8310 wird in dem SDB tabellarisch in; Pkt. 3.1 (S. 3: Im Gebiet vorhandene 

Lebensräume und ihre Beurteilung) nicht aufgeführt, wohl aber in der ThürNEzVO. 

In diesem Plan werden die ökologischen Erfordernisse zur Erreichung/Erhaltung der 

Erhaltungsziele des LRT 8310 (nicht touristisch genutzte Höhlen) nicht näher untersetzt und 

insbesondere die ggf. bestehenden Zielkonflikte in Bezug auf die beim LRT 8310 erwünschten 

dynamischen Entwicklungen (Felsstürze, Einbrüche, usw.) im Gegensatz zu der aus 

Verkehrsicherung- und dem Schutz gegen Unbefugten Betretens ableitbaren statischen 

Zuständen des LRT nicht operationalisiert. Grundsätzlich sind Tagesbrüche im FFH-Objekt, 

die zu einer Verbesserung der Wettersituation und der Zuflugmöglichkeiten beitragen, 

naturschutzfachlich erwünscht und verbessern den Zustand der Lebensstätte, während die 

Beseitigung der Tagesbrüche in der Regel zu einer Verschlechterung ggf. auch zu einer 

Zerstörung (z.B., wenn durch den Tagebruch ein bislang nicht bewetterter Stollenteil für 

Fledermäuse nutzbar ist) der Lebensstätte führt. 

1.4.2. Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung 

Standarddatenbogen und ThürNEzVO sind in weiten Teilen deckungsgleich, haben jedoch 

unterschiedliche Rechtsqualitäten. Der Standarddatenbogen dient dem 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaat und der EU-Kommission. Er hat damit 

Verbindlichkeit für die Behörden des Freistaates und ist somit u.a. bei 

Verträglichkeitsprüfungen zu berücksichtigen. Die ThürNEzVO bindet darüber hinaus 

jedermann und untersetzt so das Verschlechterungsverbot des § 26 a ThürNatG gegenüber 

Dritten. 
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Angaben aus der ThürNEzVO (Stand: Mai 2008)  

¶ Erhaltungsziel Arten: Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase 

¶ Erhaltungsziel Lebensraum: nicht touristisch erschlossene Höhlen 

1.4.3. FFH-Objekt 

Im Gegensatz zu den flächenscharf begrenzten FFH-Gebieten sind die so genannten 

FFH-Objekte, an welche die gleichen gesetzlichen Anforderungen wie an die Gebiete zu 

stellen sind, vom Freistaat Thüringen als (flächenlose) Punkte gemeldet worden. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass die ºkologischen Erfordernisse, die im Gesetz mit dem Begriff ĂHabitat der 

Artenñ umschrieben werden, ¿ber das benannte Objekt hinausgehen. 

Nachfolgende Schutzkonzeption kann nicht die Bedürfnisse anderer Verfahrensbereiche (z.B. 

Eingriffsplanung, Bauleitplanung) abdecken. Kommunale und andere Planungsträger müssen 

zur Verbesserung der notwendigen Rechtssicherheit ihrer Planungen die notwendigen 

ergänzenden Abklärungen vornehmen. 
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2. Angaben zum FFH-Objekt 

2.1 Im Objekt vorkommende Fledermausarten 

Die zahlenmäßig dominierende Art in den beiden Teilgebieten des FFH-Objekts ist die Kleine 

Hufeisennase. In geringerer Anzahl können auch Großes Mausohr, Mopsfledermaus, 

Wasserfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Braunes Langohr und Fransenfledermaus 

beobachtet werden. 

Nur wenige heimische Fledermausarten wandern im Herbst nach Süden um dort die kalte und 

insektenarme Winterzeit zu verbringen. Die meisten Arten überwintern im Umfeld von bis zu 

100 km um ihre Sommerlebensräume. Arten wie die Kleine Hufeisennase oder das Braune 

Langohr überwintern meist in der direkten Umgebung ihres Sommerlebensraumes. 

Zur Überwinterung werden frostfreie Hangplätze an (meist) unterirdischen, störungsfreien 

Orten mit höherer Luftfeuchte aufgesucht. Die einzelnen Arten präferieren dabei 

unterschiedliche Hangplätze. Während Kleine Hufeisennase oder Großes Mausohr an relativ 

Ăwarmenñ Hangplªtzen ¿berwintern (d.h. die Hangplatztemperatur liegt ungefªhr beim 

Jahresmittelwert von ca. 7°C) gehört die Mopsfledermaus zu den kälteharten Arten, die im von 

der Außentemperatur beeinflussten Bereich eines Quartiers überwintern. 

Wªhrend des ĂWinterschlafesñ reduziert sich der Stoffwechsel der Fledermªuse auf ein 

Minimum. Zusätzliches Aufwachen, z.B. bei einer Störung des Quartiers führt dazu, dass die 

Fledermaus übermäßig viel Fett verbrennt, so dass in der insektenarmen Zeit im Frühjahr das 

Risiko steigt, zu verhungern. Während der Phase des Einflugs in die Winterquartiere im 

Spätherbst und der Phase des Ausflugs im Frühling sind die Tiere darauf angewiesen, in der 

Nähe des Winterquartiers ausreichend Nahrung zu finden. 

Auch während des Sommerhalbjahres kommt manchen unterirdischen Objekten eine 

Bedeutung für Fledermäuse zu. Bei Kleinen Hufeisennasen ist das unterirdische Quartier 

Bestandteil der notwendigen Quartiertypen innerhalb des (Sommer-)Lebensraumes und wird 

regelmäßig aufgesucht. Im Herbst sind große Winterquartiere meist bedeutsame Landmarken, 

die traditionell von Fledermäusen auf ihren Wegen zu den Überwinterungsgebieten aufgesucht 

werden. An diesen Quartieren kann dann auch das ĂSchwarmverhaltenñ, ein noch nicht ganz 

verstandenes Phänomen, beobachtet werden.  Manche Arten treffen sich an diesen 

Schwarmplätzen zur Paarung, bei anderen Arten scheint das Schwarmverhalten, mehr dazu 

zu dienen, Jungtieren den Weg zu den Winterquartieren zu weisen.  

Im Frühjahr dienen manche Winterquartiere als Sammelquartiere. Auffällig ist dies z.B. beim 

Großen Mausohr, dessen Bestände im März in manchen Winterquartieren plötzlich stark 

anwachsen. Bei Wasserfledermäusen kann dieser Effekt v.a. Ende April / Anfang Mai 
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beobachtet werden. Große Winterquartiere haben häufig eine ganzjährige Bedeutung. Ihre 

Funktion im Populationsgeschehen reicht weit über das lokale Umfeld hinaus und 

Fledermäuse fliegen diese Quartiere aus weiten Entfernungen regelmäßig über Jahre hinweg 

an (Traditionsbildung). 

Da Fledermäuse nicht die vor ihnen liegenden Gegenstände oder Landschaften weiträumig 

überblicken können, sondern mit ihrer Echoortung nur jeweils winzige Ausschnitte erfassen 

können, verlassen sie sich stark auf ihr Gedächtnis. Sie sind deshalb stark auf die Konstanz 

der Umweltbedingungen angewiesen. Bereits relativ kleine Änderungen in ihrer Umgebung, 

z.B. Änderungen an der Einflugöffnung des Quartiers oder die Fällung einer Baumreihe, die 

ihnen als Orientierung dient, führen dazu, dass die gewohnte Umgebung nicht mehr erkannt 

oder nicht mehr akzeptiert wird. Fledermäuse sind auf echoakustisch wahrnehmbare 

linienfºrmige Vegetationsstrukturen usw. als ĂFlugstraÇenñ zu ihren Jagdgebieten 

angewiesen. Vegetationslücken, die über die Reichweite des Rufechos hinausgehen (beim 

Mausohr ca. 30 bis 50 m, bei Hufeisennasen ca. 5 bis 10 m) sind deshalb Barrieren, die nicht 

¿berwunden werden kºnnen. Die ĂverkehrsmªÇige Anbindungñ des Lebensraumes ist daher 

ein wesentliches Infrastrukturmerkmal für das Entwicklungspotenzial eines Winterquartiers. 

2.2 Ökologische Erfordernisse der Fledermausarten 

Die ökologischen Erfordernisse der Population der dominierenden Art in beiden Teilgebieten 

des FFH-Objekts unterteilen sich in die inaktive (Winterschlaf) und die aktive Phase 

(Wanderung in den Sommerlebensraum, Wochenstube, Jagdgebiete, Wanderung in die 

Paarungsgebiete, Wanderung in den Winterlebensraum). Während die gesamte inaktive 

Phase im Objekt verbracht wird, setzen am und im Umfeld des FFH-Objektes aus der aktiven 

Phase folgende Teilfunktionen an: 

Zeitraum Funktion Erläuterung Arten 

März/ 

April 

Übertagungsquartier Übertagung im Objekt und Jagd im 
Umfeld des Objektes vor der 
Ablösung vom Winterquartier, Rast- 
und Sammelquartier wandernder 
Arten 

alle Arten 

Mai Übertagungsquartier / 
Einzelquartier 

Etablierung von Einzelquartieren 
(v.a. Männchen), temporäre 
Nutzung des Objekts durch 
wechselnde Quartiergesellschaften 

v.a. Hufeisennasen 
aber z.B. auch 
Wasserfledermäuse 

Ende Juli Zwischenquartier / 
Jagdruheplatz 

Quartiererkundung und Nutzung als 
Zwischenquartier bei Jagdflügen 
nach dem Flüggewerden der 
Jungtiere 

v.a. Hufeisennasen, 
wenn Wochenstube 
im Umfeld 
vorhanden 
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Zeitraum Funktion Erläuterung Arten 

August / 
Sept. 

Schwarmquartier / 
Paarungsquartier 

Quartiererkundung und Balz / 
Paarung auf dem Weg in die 
Winterquartiere 

v.a. Mausohren, fast 
alle Arten in 
unterschiedlichem 
Umfang 

ab 
Oktober 

Zwischenquartier abhängig vom Witterungsverlauf 
Wechsel aus (Baumhöhlen- / 
Spalten-)quartieren der Umgebung 
in das Winterquartier 

alle Arten 

 

Daraus ergeben sich nachfolgende Erfordernisse: 

a)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse im Umfeld (5 km Radius) beider 

Teilgebiete des FFH-Objektes  

¶ Erreichbarkeit und Nutzbarkeit überregionaler Wanderrouten (und Sommerquartiere) 

¶ Erreichbarkeit langfristig nutzbarer Jagdgebiete ausreichender Größe und Qualität in 

der Übergangszeit 

¶ ausreichend dimensionierte leitlinienreiche Flugkorridore 

b)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse im Nahfeld (1 km Radius) beider 

Teilgebiete des FFH-Objektes  

¶ Zugänglichkeit und Sicherheit des Quartiers 

¶ Ausprägung des Quartierumfeldes 

¶ Ausprägung und Durchgängigkeit von Flugrouten und Leitlinien im Nahfeld 

Jagdgebiete im Nahfeld 

c)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse der Quartierbereiche beider 

Teilgebiete des FFH-Objektes 

¶ Eigentums- und Nutzungsverhältnisse 

¶ Störungsfreiheit 

¶ Klimakonstanz 

¶ Bauliche Ausformung der Zugangsbereiche und Wetterzüge  

¶ Nutzungsweise des Objekts durch die Population 

¶ derzeit wirkende Zustandssichernde Mechanismen 

 

Aus Gründen der Praktikabilität beschränken sich in dieser Planung die Betrachtungen des 

Umfelds auf einen Radius von 5 km, die des Nahfelds auf 1 km. Die ökologischen 

Erfordernisse der aktiven Phase können im Rahmen dieser Planung nur in den oben 

aufgeführten Teilaspekten bearbeitet werden.  
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2.3 Gebietsbeschreibung 

Die Beschreibung des Objekts und seiner Umgebung beruht auf dem Kenntnisstand von 

August 2016. Sie und die aus der Zustandsanalyse abgeleitete Schutzkonzeption dienen der 

Untersetzung des Erhaltungszieles. 

2.3.1 Quartierbereiche beider Teilgebiete des FFH-Objektes 

Zu den Quartierbereichen der Lebensstätte des Kaolinstollen Altendorf gehören diejenigen 

Teile des Objekts und der umliegenden Grundflächen, die notwendig und geeignet sind, den 

Fledermäusen einen störungsfreien Aufenthalt an den Hangplätzen und ungehinderten Zu-

/Abflug von/zu den Hangplätzen zu gewährleisten. Neben den Gängen und Stollen der Anlage 

in denen Fledermäuse zu beobachten sind, gehören dazu auch Gänge und Stollen in denen 

Fledermäuse an nicht einsichtigen Stellen hängen, sowie die Gänge und Stollen, welche die 

Wetterführung im Objekt bestimmen. 

Zum Quartierbereich gehören auch die an die Oberflächenöffnungen direkt anschließenden 

Geländebereiche, deren Ausformung und Vegetationsausstattung den ein- und ausfliegenden 

Fledermäusen Schutz (z.B. Sichtschutz vor Beutegreifern), Orientierung (z.B. Leitlinien) oder 

unabdingbare Voraussetzung für die Fortpflanzung (z.B. Raum für Flugspiele bei der Paarung) 

bieten. In der Regel lässt sich diese Fläche auf einen Umkreis von ca. 50m um die 

Oberflächenöffnungen eingrenzen. 

Der Kaolinstollen Altendorf ist ein mehrere Quadratkilometer großes Abbausystem zur 

Gewinnung von Kaolinsanden für die Porzellanherstellung. Der Abbau wurde Anfang der 

90iger Jahre des letzten Jahrhunderts eingestellt, das Gelände an ein Tiefbauunternehmen 

(Fa. Siegling) verkauft, welches die oberirdische Sandgrube erweiterte und einige Jahre 

ausbeutete. Im Gegenzug sollten von der Firma die Anlagensicherheit (Verwahrung, 

Pumpenbetrieb) aufrechterhalten werden. Nach Insolvenz des Betreibers Ende der 90iger 

Jahre wurde das Gelände von der Bergbau Altendorf GmbH übernommen, welche mittlerweile 

auch Insolvenz anmelden musste. Der Pumpenbetrieb ist eingestellt, die Verwahrung der 

Anlage mangelhaft. 

Die Anlage verfügt über drei Stolleneingänge (Göschwitzstollen, Sprengmeisterhäuschen, 

ĂGriessonñ-Eingang zum ĂKahlastollenñ) sowie einen (nicht funktionsfªhigen) Wetterschacht 

auf dem Bergrücken. 

Die unterirdischen Anlagenteile bestehen von Ost nach West aus betrachtet aus Altabbauen 

(im Pfeilerabbau), aus (unvollständig) verfüllten Kammern und mehreren Strecken mit 

aufgefahrenen Abbaukammern sowie einigen Richtstollen / Wasserführungen u.ä. Die 

westlichen Grubenteile sind abgesoffen. 
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Eigentums- und Nutzungsverhältnisse, Schutzstatus: 

Tab. 1: Eigentums- und Nutzungsverhältnisse, Schutzstatus 

Eigentümer Die Stollenzugänge und auch die Wetterschächte und Verbrüche haben unter-
schiedliche Eigentümer  

¶ Im Eichholz, Kahlastollen: Annett-Kathryn Gyra und Ronald Uwe Gyra 

¶ In den breiten Gelängen, Eingang ĂSprengmeisterhausñ und Gºschwitzstol-
len: Bergbau Altendorf GmbH (insolvent) 

¶ In der Lochwie, Wetterschacht/Verbruch: Otto Fritz Voigt 

¶ In der Lochwie, Wetterschacht/Verbruch: Eigentümergemeinschaft beste-
hend aus 

Bärbel Herrmann 

Dieter Herrmann 

Doris Herrmann 

Günter Herrmann 

Helmut Herrmann 

Klaus Herrmann 

Bärbel Partschefeld 

Hubert Prißig 

Iris Prißig 

Doris Sommer 

Nutzer ¶ Kein Nutzer 

Nutzung ¶ Stollenanlage und Gelände mit der oberirdischen Sandgrube werden nicht 
genutzt 

Schutzstatus ¶ gem. §§ 26a bis c ThürNatG FFH-Punktobjekt Fledermäuse (Thür.-Nr. 28), 
Ausweisung im Mai 2004, seit 15.07.2008 als Besonderes Schutzgebiet im 
Sinne der ThürNEzVO ausgewiesen 

Schutzwirk-
ungen aus 
anderen Rechts-
bereichen 

¶ die Anlage unterliegt dem Bundesbergrecht 

¶ Zum oberirdischen Sandabbau bestand/besteht ein Betriebsplan, der Siche-
rungsvorgaben für das Fledermausquartier enthält. Nach Auskunft des 
Bergamtes erfolgte die Betriebseinstellung nicht planmäßig. Die Vorgaben 
wurden nicht umgesetzt. Der letzte bekannte Betriebsplan endete 2004. 

¶ Ein bergrechtlicher Abschlussbetriebsplan scheint nicht vorzuliegen. Nach 
Auskunft des Bergamts besteht die Bergbauberechtigung durch die Berg-
bau Altendorf GmbH fort 

Störung/ 
Vorbelastungen 

¶ Die Stollenanlagen werden regelmäßig durch Altmetallsucher und andere 
Unbefugte begangen 

¶ Deckenbruch im Göschwitzstollen Ą Verschluss großer Teile des Stollens; 
Wahrscheinlich weiter einsturzgefährdet 

¶ Schächte teilweise eingebrochen 

Bauliche Ausformung: 

Tab. 2: Bauliche Ausformung 
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Baulicher Zustand 
der begehbaren 
Zugänge 

¶ Der Eingang ĂSprengmeisterhausñ ist mit Hohlblocksteinen abgemauert 
und ist über eine Metallklappe zugänglich. Der Verschluss erfolgt über ei-
nen einfachen Drehbolzen mit Dreikant-Ansatz. Die Sicherung ist ungenü-
gend, die Klappe ist regelmäßig offen um eine Zerstörung der Hohlblock-
steinwand zu verhindern. 

¶ In Vorbereitung des Abbaus der Sandgrube wurde der Göschwitzstollen-
eingang mit Betonplatten auf einen ca. 1 m breiten Spalt verringert. Innen 
war der Stollen mit einem Gitter versehen welches funktionslos war. An-
fang Februar 2017 wurde hier eine Notsicherung durchgeführt. Bereits 
2012 und 2016 wurden hier Sicherungen vorgenommen und binnen kür-
zester Zeit wieder zerstört. Es besteht weiterhin die Gefahr, dass durch die 
ungeregelte Entwässerung der Sandgrube Wasser in den Göschwitzstollen 
einläuft. Eine Verschüttung des unterirdisch gelegenen Eingangs ist nicht 
ausgeschlossen. 

¶ Der Kahla-Stolleneingang ist mit einem massiven Gitter versehen, welches 
im Februar 2017 notgesichert und auch vorher bereits häufig provisorisch 
gesichert werden musste, da die Torangeln aufgeschweißt waren. Dieser 
Zugang ist der einzige maschinenbefahrbare Zugang zum System. 

¶ Vor wenigen Jahren entstand eine zusätzliche Zugangsmöglichkeit im Ein-
bruchstrichter/Wetterschacht des bereits in den 60iger Jahren verstürzten 
Stolleneingangs des Ăabgeworfenen Stollenñ.  

¶ In die Sandgrube oberhalb des Göschwitzstollens und vor die Stollen wird 
regelmäßig Müll abgeladen (gegenwärtig ist die Zufahrt von der Ortsver-
bindungsstrasse her mit Felsblöcken gesperrt). 

¶ Auf dem Grundstück des Kahla-Stollens wird Erdaushub gelagert 

Bauzustand und 
Ausformung der 
unterirdischen 
Höhlenteile 

¶ Die Eingangsbereiche von Kahlastollen und Sprengmeisterstollen sind 
standsicher, nicht jedoch der Eingangsbereich des Göschwitzstollens Die 
hölzerne Abstützung im Bereich Mundlochs des Göschwitzstollens ist zu-
sammengebrochen und der Eingang verschüttet. 

¶ Teile des Pfeilerabbaus sind verbruchgefährdet. Die östlichen Kammerab-
bauten weisen teilweise Deckeneinbrüche bis in die darüberliegenden Let-
ten/Tonmergelschichten auf. 

¶ Wassereinschwemmungen vom Göschwitzeingang aus, eine Verschüttung 
des Stollens ist nicht auszuschließen  

¶ Durch Abstellung der Pumpen in der Wasserhaltung des Kahlastollens ist 
das westliche Grubenfeld abgesoffen. 

¶ Die Bewetterung der Altbergbaubereiche ist mangelhaft, ebenso die Be-
wetterung der Abbaukammern abseits der Hauptstrecken. 

¶ Durch die Entstehung einer zusätzlichen Öffnung im Einbruchstrichter/Wet-
terschacht des Ăabgeworfenen Stollensñ kam es zu einem ĂWetterkurz-
schlussñ zwischen dieser Öffnung und einem ca. 60 m hohen Wetter-
schacht, der auf den Bergrücken mündet. 

¶ Wetterschächte teilweise einbruchgefährdet, Wasser- und Materialeintrag 

Zugangsmöglich-
keit 

¶ Zugang über die drei Stolleneingänge und den Einbruchstrichter/Wetter-
schacht des Ăabgeworfenen Stollensñ 

¶ Das Grundstück des Kahla-Stollens ist mit einem Zaun gesichert. Tore ste-
hen jedoch offen 

Überdeckung und 
Oberflächen-
brüche 

¶ Inwieweit die Deckenbrüche im Altbergbaubereich eine Oberflächenbruch-
gefahr darstellen, kann nicht abgeschätzt werden. 
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Nutzung des Objekts durch die Population 

Tab. 3: Nutzung des Objekts durch die Population 

Flugrouten zu und 
von den Ausflügen 

¶ augenscheinliche Flugrouten sind im waldigen Gelände nicht zu ermitteln 

Ein- und Ausflüge ¶ Über alle Stollenzugänge 

Hangplätze ¶ Hangplatzverteilung vgl. Abb. 1 (Stollenrisse).  

notwendige 
Komponenten in 
Einflugnähe 

Göschwitzstollen und Sprengmeisterhaus: 

¶ Vegetationsfreiheit des Einflugbereiches und der Flächen davor 

¶ lockere Gebüsch und Baumvegetation im Hangbereich 

¶ Steinbruchwände als Wärmespeicher 

¶ Anbindung an Gewerbegebiet und von dort über Bachlauf zur Saale 

Kahlastollen: 

¶ Vegetationsfreiheit des Einflugbereichs und der Flächen davor. 

¶ Großer Flugraum (großes Gitter) 

¶ Anbindung über (Trocken-)tal an die Saale  

zeitliches 
Nutzungsverhalten 

¶ Winterquartiernutzung und Nutzung zur Schwarmzeit sind nachgewiesen 

¶ weitere Nutzungszeiträume sind für einzelne Arten sporadisch belegt, 
systematische Untersuchungen wurden bisher nicht durchgeführt. 

xé 
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Abb. 1.1.: Stollengrundriss (Detailplan 1, nicht maßstabsgerecht) (dicke schwarze Linien 

grenzen Zählbereiche gegeneinander ab, Zahlen siehe Abb. 1.5). 
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Abb. 1.2.: Stollengrundriss (Detailplan 2, nicht maßstabsgerecht) (dicke schwarze Linien gren-

zen Zählbereiche gegeneinander ab, Zahlen siehe Abb. 1.5) 

  
 

 


